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(JJ - V- Amt - Nr. )

DezernaUe

Erbrderlicho Sbllungnahmen

! Amt für lnnovation, Organisation und Digitalisierung

ffi Kämmerei

I Frauenbeauftragte nach HGIG

I Frauenbeauftragte nach HGO

I Sonstiges

Beratungsfolge
Kommission

Ausländerbeirat

Kulturbeirat

ortsbeirat

Seniorenbeirat

MaOiStrat EingangsslemF,el- Büro d. Maqisrrats rl7. 0kt. ?0?i

Anla en öffentlich

Nr vom

! Rechtsamt

E Umweltamt: Umweltprüfung

! Slraßenverkehrsbehörde

(wird von Amt 16 ausgefurl l DL-Nf.
nicht erforderlich erforderlich

nicht erforderlich erforderlich

nicht erforderlich erforderlich

nicht erforderlich erforderlich

nicht erforderlich erforderlich

o
o
o
o
o

Q Tagesordnung A Tagesordnung B @
! UmOrucf nur fur Magistratsmitglieder

Q nicht erforderlich erforderlich O
O öffentlich nicht öffentlich O
I Wrd im lnternet / PlWr veroffentlrcht

Anla en nichtöffentlich

Boüeffi Vorabfreigabe von Haushaltsmitteln für lntegrationsaufga ben

! Bericht zum Beschluss

Stadtverordnetenversammlung

o
o
o
o
o



A Finarzielle Auswirkungen

Mil der antragsgemäßen Entscheidung sind

I keine finanziellen Auswirkungen verbunden

X finanzielle Auswirkungen verbunden
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I Aktuell€ Prcgno§€ E.gebnisr€chnung D€zemat
Prognose Zuschussbedarf

HMS-Ampel ffirot !srün abs.:
in%.

-34.766.825,15 €
-10,5%

ll Aktuelle Prognos€ lnvsstitlonsmanagomont Dezsmat

lnvestitionscontrolling
Budget verfügte Ausgaben (lst)

lnvestition I llnstandhaltung abs.:

in o/o:

lll Üb€slcht finanzielle Auswlrkungen der Sirungwodage
Es handelt sich um !Mehrkosten EbudgettechnischeUmsetzung
Tvp Jahr Bezeichnung

G€saml-

kost6n

...davon

APLAJPL

Finanzi€rung

(Spene, Enrag)

Kontisrun0

(Obioh und Konto)

Sumnp ginmslige K6too:

Summ€ Folg.*Gbi:

Bei Bedarf Hinweise I Erläuterung {max. 750 zeichen)
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B Kuzbeschreibung des Vorhabens (verpfl ichtend)
(Die lnhahe dioses Feldes worden Jaußer bei vertraulichen Vodagen, wie z. B. Disziplinarvorlagenl im lntemeulntranet verdfientlicht. Es dürfen hier
keine personenbezogenen Däten im Sinne des Hossischen Dalenschulzgesetzes ve endel werden (Ausn6hmor Einwilligungserklärung des/der
Betroflenen liegt vor). Ergänzende Erläuterungen, soweit erforderlich, siehe D. Begründung, Pkl. ll)

Vorabmittelfreigabe durch die Stadtverordnetenversammlung für lntegrationsaufgaben zur Förderung und
Sicherstellung der Arbeit der Freien Träger sowie zur Planung des lnternationalen Sommerfests

C Beschlussvorschlag

1. Aufgrund der voraussichtlich vorläufigen Haushaltsführun g ab 2023 werden vorab der noch fehlenden
Genehmigung der HH-Satzung durch die Aufsichtsbehörde jeweils 50 o/o des Gesamtansatzes 2023
. bei Produkt 1.02.06.002 - lntegrationsförderung und Staatsangehörigkeit - für die Aufgabenerfüllung

der lntegrationsabteilung und instilutionelle Förderungen sowie
. bei Produkt 1.01 .01.008 - Querschnittssammler Ausländerbeirat - für das lnternationale Sommer-

fest, Seminare und Zuschüsse an Vereine durch den Ausländerbeirat
für das erste Halbjahr 2023 freigegeben. Vorbereitungen hiezu können nach Beschluss der Stadtverord-
netenversammlung bereits im Jahr 2022 vorgenommen werden, eine Auszahlung kann erst im Jahr 2023
erfolgen.

2. Eingeworbene Drittmittel können in der.ieweils eingeworbenen Höhe für Mehrausgaben verwendet wer-
den.

D Begnindung

l. Auswirkungen der Sitrungsvorlage
(Angaben zu Zrelen. Zielgruppen, Wi ungen/Messgrößen, Ouanlität. Oualitäl, Auswirkungon im Konzem auf andere Bereiche. Zealplao. Erfolgs-
kontrolle)

I l. Ergänzende Erläuterungen
(Demografische Entwicklung, Umsetzung Banierefreiheit, Klimaschut Klima-Anpassung, etc.)

Die Stadtverordnelenversammlung hat den Haushaltsplan 202212023 beschlossen. Die Aufsichtsbehörde
hat den Planungen für das Jahr 2022 zugestimmt. Für das Jahr 2023 muss das Hessische Ministerium
des lnnern als Aufsichtsbehörde den Haushaltsplan noch genehmigen. Es isl daher davon auszugehen,
dass ab dem 01.01.2023 die vorläufige Haushaltsführung gilt.

Bis zur Genehmigung des Haushaltsplanes durch die Aufsichtsbehörde können die Geschäfte der Landes-
hauptstadt Wiesbaden nur nach den Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung (§ 99 der Hessi-
schen Gemeindeordnung - HGO) ausgeführt werden, daher kann eine komplette Auszahlung der Zu-
schüsse nicht erfolgen.

Durch die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung entscheidet die Stadtverordnetenversamm-
lung für alle Maßnahmen, die über die Ermächtigung der vorläufigen Haushaltsführung Mittel bindet oder
Kosten bewirkt.
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Von den beantragten Mitteln der lntegrationsabteilung im Amt für Zuwanderung und lntegration ist es
beim größten Teil erforderlich, vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen, Fortsetzungsverträge abzuschlie-
ßen bzw. geänderte Verträge aufgrund laufender Vertragsverhandlungen zu schließen. Betroffen sind
ausschließlich Freie Träger im Bereich der lntegrationsarbeit.

Um die Arbeitsfähigkeit und fortlaufende Durchführung der bisher geförderten Projekte der Freien Träger
im lntegrationsbereich sowie die Vorbereitungen für das lnternationale Sommerfest und die Vergabe von
Fördermitteln beim Querschnittssammler Ausländerbeirat gewährleisten; aber auch die Zuschusszwecke
sicherstellen zu können, ist eine Vorabfreigabe von 50 o/o erforderlich.

lll. Geprüfte Altemativen
(Hier sind die Alteoativen dae ustellen, welche zwar goprüft wurden, atrer nhhl zum Zuge kommen sollen)
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Bestätigung der Dezement*innen

Christoph
Manjura

Digital unterschrieben
von Christoph Manjura
Datum: 2022.10.12
09:56:29 +02'00'

Manjura
Stadtrat
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